
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 16.03.2022 
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Schulausschuss Rainer Weichelt 
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Entscheidung 28.03.2022 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Schulbetrieb der Johannes-Kessels-Akademie 

 
Begründung: 

 

Die Johannes-Kessels-Akademie ist ein katholisches Berufskolleg und eine staatlich ge-

nehmigte Ersatzschule der Sekundarstufe II im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen 

und dem Diözesan Caritasverband des Bistums Essen als Spitzenverband angeschlossen. Es 

ist ein eigenständiger eingetragener Verein, dessen Mitglieder die örtlichen Caritasverbän-

de im Bistum Essen und der Kita Zweckverband sind. Er verfügt über zwei Standorte: 

 

  Essen-Werden mit knapp 400 Auszubildenden und 26 Lehrenden 

  Gladbeck-Mitte mit rund 400 Auszubildenden und 29 Lehrenden 

 

Der Vorstand der Johannes-Kessels-Akademie e. V. ist an den Kreis Recklinghausen heran-

getreten und hat dargelegt, dass das Bistum Essen den Eigenanteil für den Betrieb der 

Akademie zukünftig nicht mehr in Gänze tragen kann. Grundsätzliches Anliegen des Ver-

bandes ist, für den jeweiligen Standort eine Lösung für den weiteren Betrieb der Schule zu 

finden. Auch mögliche Träger wurden seitens des Bistums und der Johannes-Kessels-

Akademie abgefragt; ein Interesse zur Übernahme des jeweiligen Standortes wurde nicht 

angezeigt. Dabei ist auch die Stellung der Stadt Gladbeck zu sehen: Nach § 78 Abs. 2 

Schulgesetz sind Kreise und kreisfreie Städte Träger der Berufskollegs. Die Stadt Gladbeck 

kann als öffentlicher Schulträger nach § 100 Abs. 7 Schulgesetz keine Ersatzschulen errich-

ten oder betreiben. 
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Der Rat der Stadt Essen hat den Beschluss gefasst, den Schulbetrieb der Johannes-Kessels-

Akademie am Standort Essen-Werden mit einer jährlichen Zuwendung von 350.000 € zu 

unterstützen und den Standort bis Ende 2026 zu erhalten. 

 

Die Finanzierung des Schulstandortes Gladbeck ist für das Haushaltsjahr 2022 gesichert. 

 

In einem Gesprächstermin am 10.01.2022 im Kreishaus Recklinghausen haben Vertre-

ter:innen der Bezirksregierung Münster, des Vorstands der Johannes-Kessels-Akademie, 

der Stadt Gladbeck und des Kreises Recklinghausen über die Zukunft der Johannes-

Kessels-Akademie diskutiert. Aus Sicht der Stadt Gladbeck ist der Fortbestand der Johan-

nes-Kessels-Akademie in Gladbeck auch vor dem Hintergrund der zukünftigen Bedarfslage 

für das Fachpersonal in der frühkindlichen Erziehung und im Bildungswesen zwingend 

notwendig.  

 

Für die Jahre 2023 bis 2026 hat der Kreis Recklinghausen die notwendige Beteiligung an 

der Finanzierung der Johannes-Kessels-Akademie in Gladbeck zugesagt. Damit ist der 

Schulbetrieb bis Ende 2026 gesichert. Das weitere Handeln wird von der schulentwick-

lungsplanerischen Beurteilung des zukünftigen Versorgungsbedarfs im Kreis Recklinghau-

sen abhängig sein. 

 

Der Schulleiter der Johannes-Kessels-Akademie, Herr Matthias Schwark, wird das Schulpro-

fil in der Sitzung vorstellen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Schulausschuss der Stadt Gladbeck begrüßt die Bemühungen zum Erhalt der Schule 

ausdrücklich. Die schulentwicklungsplanerische Entwicklung ist dem Ausschuss rechtzeitig 

zu berichten. 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V.  

 

 

 
 

- Rainer Weichelt  - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


